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Anmerkung: Kein gefährliches Produkt. Daher ist nach Artikel 31 Verordnung (EG) 1907/2006 kein 

Sicherheitsdatenblatt zwingend erforderlich.  

1. Bezeichnung des Stoffs und das Unternehmen                                                         

1.1 Produktidentifikator  

  Glitterpartikel aus beschichteter PET-Folie  

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs und Verwendungen von denen abgeraten wird  

  Effektpigment, nicht für basische und saure Medien geeignet  

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt        

Lieferant  

  JuwelBox.net by Nadine Yoldas  

      Straße/Postfach  

  Von-Sauer-Str. 1  

      Nat.-Kennung/PLZ/Ort  

      DE – 22761 Hamburg – Bahrenfeld  

      Telefon/Telefax/E-Mail  

  +49 (0)40 843 03 911 / Info@JuwelBox.net  

1.4 Notrufnummer  

  +49 (0)30 89030 (Umweltbundesamt Berlin, 24h in Deutsch und Englisch)  

2. Mögliche Gefahren                                                                                                      

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemischs  

  Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII: entfällt  

  Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG: entfällt  

2.2 Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  

  entfällt   

2.3 Sonstige Gefahren  
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  Der Stoff erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung als PBT bzw. vPvB-Stoff  

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen                                                          

3.1 Stoffe  

  Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis aus:  

  PET: CAS 25038-59-9, INCI: POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, Anteil: ~ 90-95 %  

  Styrolacrylatbeschichtung: CAS 9010-92-8; INCI: STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER;  

  Anteil: ~ 10% nach FDA (21CFR, 176.170/180) und §§30 und 31 LFGB  

  Aluminium: CAS 7429-90-5, INCI: CI 77000, Anteil: ~ 0,1%    

Farbstoffe/Pigmente: INCI CI74160, INCI CI15850, INCI CI11710, INCI CI77266 je nach  

  Zusammensetzung max. 5%  

Farbzusammensetzung der Produkte:  

Produkt  Produktcode  CI Nummern (INCI)  

Cosmet Silver  CP001  77000  

Brass  CP200  11710, 15850  

Taylor Pink  CP201  15850  

Caribbean Blue  CP202  74160  

Grapefruit  CP203  11710, 15850  

Pale Orange  CP204  11710, 15850  

18K Gold  CP205  11710, 15850  

Pine Green  CP206  74160, 11710  

Mint Green  CP207  74160, 11710  

Plum Violet  CP208  15850, 74160  

Bronze  CP209  74160, 11710, 15850  

Candy Red  CP210  11710, 15850  
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Blackberry  CP211  74160, 11710, 15850  

Golden Orange  CP212  11710, 15850  

Elsbeth Red  CP213  11710, 15850  

Yellow Gold  CP214  11710, 15850  

Fuchsia  CP215  15850, 74160  

Rose  CP216  11710, 15850  

Violet  CP217  15850, 74160  

Merlot  CP218  74160, 11710, 15850  

Malve  CP219  15850, 74160  

Turquoise  CP222  11710, 74160  

Ice Blue  *CP223  74160  

Hazelnut  *CP224  74160, 11710, 15850  

Midnight Blue  CP225  74160, 15850 ,77266  

Orchid  CP226  15850, 74160  

Blue Jade  CP227  74160, 77266  

Royal Blue  CP228  15850, 74160  

Peppermint  CP229  74160, 11710  

*Azure Blue  CP248  74160, 11710  

  
3.2 Gemische  

  nicht anwendbar  

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen                                                                                             

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme  

  Verunreinigte Kleidung säubern. Bei Auftreten von Gesundheitsstörungen Arzt hinzuziehen.  
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Nach Einatmen  

  Betroffenen an die frische Luft bringen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.  

Nach Hautkontakt  

  Mit Wasser abwaschen  

Nach Augenkontakt  

  Die Augen bei geöffneten Lidern mit Wasser ausspülen, ggf. Augenarzt aufsuchen.  

Nach Verschlucken  

 Sofort Mund mit Wasser ausspülen. Den Betroffenen zum Erbrechen bringen und bei Beschwerden  Arzt 

aufsuchen.  

4.2 Wichtige akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen  

  nicht bekannt  

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung  

 Bei Bewusstlosigkeit Arzt alarmieren.  

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung                                                                         

5.1 Löschmittel  

  Geeignet: Sand, Löschpulver, Wasservollstrahl, Sprühnebel (Wasser), Kohlendioxid  

  Ungeeignet: nicht bekannt  

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  

  Bei Brand können gefährliche Gase/Dämpfe entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid  

5.3 Hinweis für die Brandbekämpfung  

  Bei Löschen in geschlossenen Räumen Umluft unabhängiges Atemschutzgerät tragen  

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung                                                         

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende           
Verfahren  

  Von Zündquellen fernhalten.  

  Keine persönliche Schutzausrüstung notwendig.  
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  Personen im Bereich auf die Freisetzung hinweisen.  

6.2 Umweltschutzmaßnahmen  

Nicht in die Kanalisation oder Bodenwasser gelangen lassen.     

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung  

  Für größere und kleinere Mengen: Produkt mit Schaufel und Besen beseitigen  

6.4 Verweis auf andere Abschnitte  

  Schutzmaßnahmen unter Abschnitt 7 und 8 beachten.  

7. Handhabung und Lagerung                                                                                       

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  

  Verpackungsgefäße nicht geöffnet stehen lassen.  

  Mindeststandards gemäß TRGS 500 einhalten. Hierzu gehören allgemeine Hygienemaßnahmen wie  

–  in Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken, rauchen  

–  nach Gebrauch Hände waschen  

–  Kontaminierte Kleidung vor Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, säubern  

      Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz  

  Beim Ab- und Umfüllen des Produktes Maßnahmen gegen elektrostatischer Aufladung treffen. Von   

 Zündquellen  fernhalten.  Staubentwicklung  vermeiden.  Von  oxidierend  wirkenden 

 und    brandfördernden Stoffen fernhalten.    

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten       Angaben 
zu den Lagerbedingungen  

  Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur  

  Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen vermeiden:  

–  Säuren, Basen, starken Oxidationsmitteln und Halogenkohlenwasserstoffe –  

Selbstentzündliche Stoffe   
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      Anforderungen an Lagerräume und Behälter  

 Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Behälter stets geschlossen   halten. 

Lagerräume sollten trocken sein.  

7.3 Spezifische Endanwendung  

–  Effektpigment für Kosmetikprodukte  

–  Effektpigment für Dekorationszwecke  

  Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem technischen Merkblatt.  

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung      

8.1 Zu überwachende Parameter  

  Keine Bestandteile mit zu überwachenden Arbeitsplatzkonzentrationen.  

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition  

  Bei sachgemäßer Handhabung keine Begrenzung und Überwachung notwendig.  

      Persönliche Schutzausrüstung  

  Persönliche Schutzausrüstung ist anwendungsspezifisch auszuwählen.  

      Atemschutz  

Kein Atemschutz zwingend notwendig. Wenn das Produkt in den Größen 002/003/004 verarbeitet 

wird, wird das Tragen einer Atemmaske empfohlen.  

      Handschutz  

  Kein  Handschutz  notwendig.  Bei  Auftreten  allergischer  Reaktionen  oder 

 einer   Unverträglichkeit Schutzhandschuhe tragen.  

      Augenschutz  

  Schutzbrille gemäß EN 166:2001 wird empfohlen.  

      Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition  

  Siehe Abschnitt 6 und 7  
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften                                                             

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften       
Erscheinungsbild  

  Aggregatzustand:    fest  

  Form:       hexagonal/rechteckig/quadratisch/viereckig/faserig  

  Farbe:       verschieden farbig, je nach Einfärbung/Produkt  

  Größen:      von ~.002'' – ~.114'' (~0,05mm - ~3,0mm)  

  Geruch:      produktspezifisch  

  Explosive Eigenschaften:  Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich       

  Zündtemperatur:    n.b.  

  Schmelztemperatur:    bei >170°C  

  Siedetemperatur:    n.b. da es ein Polymer ist  

  Dichte:       ca. 1,5 g/cm3  

  Löslichkeit in Wasser:   

9.2 Sonstige Angaben  

nicht in Wasser löslich  

  Weitere physikalisch-chemische Daten wurden nicht ermittelt.  

10. Stabilität und Reaktivität                         

10.1 Reaktivität  

 Produkt kann heftig mit starken Basen (z.B. Natriumhydroxid) und Säuren unter heftiger   

Wärmeentwicklung und Entstehung von Wasserstoff reagieren.  

  Kann mit Oxidationsmitteln unter heftiger Wärmeentwicklung reagieren.  

  Kann mit Halogenkohlenwasserstoffe unter heftiger Wärmeentwicklung reagieren.  

10.2 Chemische Stabilität  

  Bei Raumtemperatur ist das Produkt chemisch stabil.  

10.3 Mögliche gefährliche Reaktionen  

  Bei sachgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten.  

10.4 Zu vermeidende Bedingungen  
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  Bei Anwendung die Entstehung von Staub/Luftgemische vermeiden.  

10.5 Unverträgliche Materialien  

  Keine bekannt  

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte  

 Entstehung entzündlicher Gase (z.B. Wasserstoff) bei Kontakt mit Basen, Säuren, starken   

Oxidationsmitteln und Halogenkohlenwasserstoffe möglich.  

11.Toxikologische Angaben                                                                                             

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen  

  Es liegen keine toxikologischen Befunde vor.  

        Akute Toxizität  

  Keine akute Toxizität bekannt  

        Ätz-/Reizwirkung auf die Haut     

  Keine Ätzwirkung auf der Haut. Allergische Reaktionen sind nicht bekannt.  

        Schwere Augenschädigung/ -reizung  

  Das Produkt könnte durch mechanische Einwirkung das Auge reizen/schädigen  

        Sensibilisierung der Atemwege/Haut  

  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  

       Mutagenität  

  Nicht getestet  

        Karzinogenität  

  Nicht getestet  

        Reproduktionstoxikologie  

  Nicht getestet  

        spezifische Zielorgan Toxizität bei einmaliger Exposition  

  Nicht getestet  

        spezifische Zielorgan Toxizität bei wiederholter Exposition  
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  Nicht getestet  

        Aspirationsgefahr  

  Aufgrund der Beschaffenheit des Erzeugnisses besteht eine geringe Aspirationsgefahr.  

12. Umweltbezogene Angaben                                                                                        

12.1 Toxizität   

  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit  

  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

12.3 Bioakkumulationsvermögen  

  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

12.4 Mobilität im Boden  

  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung  

  nicht anwendbar  

12.6 Andere schädliche Wirkungen  

  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  

13. Hinweise zur Entsorgung                                                                                          

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung  

  Recycling wird empfohlen. Bei Entsorgung/Recycling die regionalen behördlichen Vorschriften  

 beachten.  

        Europäischer Abfallkatalog    

  07 02 13 (Kunststoffabfälle) / 20 01 39 (Gewerbeabfall Kunststoffe)  

        Verpackung         Verunreinigte Verpackung    

  Restentleeren und der Wiederverwertung zuführen.  

        Gereinigte Verpackung  

  Verpackungen sind zu recyclen.  
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14. Angaben zum Transport                                                                                            

14.1 UN-Nummer  

  -  

14.2 Ordnungsgemäße UN- Versandbezeichnung         

ADR/RID   

  entfällt  

        IMDG- Code / ICAO- TI / IATA- DGR  

 entfällt 14.3 Transportgefahrenklassen  

  entfällt  

14.4 Verpackungsgruppe  

  entfällt  

14.5 Umweltgefahren         Kennzeichnung umweltgefährdende Stoffe     

  ADR/RID / IMDG- Code / ICAO- TI / IATA- DGR: nein  

             Marine Pollutant: nein  

14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender  

siehe Abschnitte 6 – 8 14.7 Massengutbeförderung gem. 

Anhang II des MARPOL- Übereinkommens 73/78 und 

gem. IBC-         Codes  

  Die Abgabe erfolgt ausschließlich in verkehrsrechtlich zugelassenen und geeigneten Verpackungen.  

15. Rechtsvorschriften                                                                                                     

15.1 Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für         

den Stoff         EU-Vorschriften   

  Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen):  

  nicht anwendbar  
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             Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe):  

nicht anwendbar              Verordnung (EG) Nr. 689/2008 (Aus- und Einfuhr 

gefährlicher Chemikalien):  nicht anwendbar  

  Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung):  

  nicht anwendbar  

        Nationale Vorschriften   Wassergefährdungsklasse   nicht wassergefährdend         

Lösemittelverordnung (31. BImSchV)   nicht anwendbar 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung  

  Der Stoff wurde keiner Sicherheitsbeurteilung unterzogen.  

  

  
16. Sonstige Angaben                                                                                                       

Änderungen gegenüber der letzten Version  

  Alle mit einem * gekennzeichneten Stellen wurden gegenüber Version 1.7 geändert  

Literaturangaben und Datenquellen Vorschriften  

*EG Kosmetikverordnung: VERORDNUNG (EG) Nr. 1223/2009 DES EUROPÄISCHEN  

PARLAMENTS UND DES RATES vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel  

REACH- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010  

  Internet  

  http://www.baua.de  

  http://www.dguv.de/ifa/de/getis/stoffdb  

 http://www.gischem.de  

 http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/  
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Anmerkung  

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und sind ohne Gewähr. Sie sollen unser 

Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben nicht die Bedeutung bestimmte 

Produkteigenschaften zuzusichern. Die Eignung unseres Produktes ist für den jeweiligen Einsatzzweck von 

dem Anwender zu testen.     


